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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Zentrale Dienstleistungen 
 
Ressort 401 - Allgemeine Dienste 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Silvia Füsgen 
563 6993 
563 8111 
Silvia.Fuesgen@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

05.10.2009 
 
VO/0685/09 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

26.10.2009 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Berufung einer ehrenamtlichen Richterin/eines ehrenamtlichen Richters am 
Landessozialgericht Essen 

 
Grund der Vorlage 
 
Ablauf der Wahlzeit der ehrenamtlichen Richter und Richterinnen am Landessozialgericht 
Essen   
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt benennt  
 
1. ..................................................................... 
2. ..................................................................... 
 
für die Aufnahme in die Vorschlagsliste zur Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter beim Landessozialgericht Essen für die Wahlzeit 01.01.2010 bis 31.12.2014. 
 
Einverständnisse 
 
entfällt 
 
Unterschrift 

 
Dr. Slawig 
 
 
Begründung 

 
Die Amtszeit der ehrenamtlichen Richters beim Landessozialgericht Essen (LSG) endet am 
31.12.2009. Für die Folgeperiode bis Ende 2014 ist die Stadt aufgefordert, zur 
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Vorschlagsliste, aus der das LSG die ehrenamtlichen Richter wählt, zwei Personalvorschläge 
zu machen. 
 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter am LSG müssen die deutsche Staatsangehörigkeit 
haben, das 30. Lebensjahr vollendet haben und sollen mindestens fünf Jahre als 
ehrenamtliche Richter /Richterinnen beim Sozialgericht (SG) gewirkt haben. Sie sollen im 
Bezirk des LSG wohnen oder ihren Betriebssitz haben oder beschäftigt sein (§§ 35, 16 
SGG).  
 
Ausgeschlossen sind (§ 17 SGG, § 22 VwGO) 

- Mitglieder der Parlamente des Bundes, der Länder oder der EU sowie der Bundes- 
und Landesregierungen, 

- Richter, 
- Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, Berufs- und Zeitsoldaten, 
- Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten 

geschäftsmäßig besorgen. 
- Mitglieder der Vorstände von Trägern und Verbänden der Sozialversicherung, der 

Kassenärztlichen (Kassenzahnärztlichen) Vereinigungen und der Bundesagentur für 
Arbeit. 

 
Bereits tätige ehrenamtliche Richter und Richterinnen am LSG können erneut vorgeschlagen 
werden. 
 
 
In der letzten Amtszeit 2005 bis 2009 waren als ehrenamtliche Richter/Richterinnen bestellt: 
 

Herr Manfred Stein ( LSG) 
Frau Petra Casel-Wendt (SG) 
Herr Horst Hueren (SG) 
Frau Ute Mindt (SG) 
Frau Roswitha Schönhof (SG) 
Frau Christa Stuhlreiter (SG) 
Herr Volkmar Warneke (SG) 
Frau Ute Hoppmann-Lacour (SG) 
Herr Wilfried Siebert (SG) 
 

 
Frauen sollen bei der Ausübung des ehrenamtlichen Richteramts angemessen repräsentiert 
werden.  
 
 

 
Kosten und Finanzierung 
 
entfällt 
 
Zeitplan 

 
Der Beschluss muss bis zum 12.11.2009 beim LSG vorliegen. 
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